
Aktenzeichen: 
5 Sa 305/19 
4 Ca 364/19 
ArbG Trier 

Verkündet am: 
12.03.2020 

J ustizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
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Erledigt Frisren + Telrmme i Searbaitet 
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Prozessbevollmächtigter: 

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

gegen 

 

Prozessbevollmächtigte: 

- Beklagter und Berufungskläger -

DGB Rechtsschutz GmbH Büro Mainz, handelnd 
durch Rechtssekretär Hans-Dieter Hartig, 
Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz 

hat die 5. Kammer des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz auf die mündliche 
Verhandlung vom 12. März 2020 durch die Vorsitzende Richterin am Landesar
beitsgericht als Vorsitzende und die ehrenamtlichen Richter und als Beisitzer für 
Recht erkannt: 

1. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts
Trier vom 3. Juli 2019, Az. 4 Ca 364/19, abgeändert und die Klage abge
wiesen.
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die Finanzverwaltung. Für die behauptete Überweisung des Gesamtbetrags stellen 

weder die Vorlage des DÜ-Protokolls noch des Lohnjournals taugliche Beweismittel 

dar. Entgegen der Ansicht der Klägerin _lässt sich auch der vorgelegten Kopie eines 

Kontoauszugs 20 (Blatt 8) der Sparkasse Trier nicht entnehmen, dass der Gesamt

betrag an das Finanzamt bzw. die zuständige Finanzkasse gezahlt worden ist. Mit 

Datum vom 08.11.2018 ist auf dem Kontoauszug die Überweisung (Sammler) eines 

Betrags von € 96.615,68 abzulesen. Dieser Betrag stimmt nicht mit dem am 

11.11.2018 (und damit später) gern. DÜ-Protokoll gemeldeten Gesamtbetrag von 

__ € 94.080,52 überein. Da weder der Zahlungsempfänger noch der Zahlungszweck 

auf dem Kontoauszug verzeichnet sind, ist er ebenfalls kein taugliches Beweisan

gebot für die Behauptung der Klägerin, sie habe für den Beklagten € 9.323,21 an 

das Finanzamt nachentrichtet. 

III. 

Die Klägerin hat nach § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Die Zulassung der Revision war nicht veranlasst, weil hierfür die gesetzlichen Vo

raussetzungen (§ 72 Abs. 2 ArbGG) nicht vorliegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Auf die Möglichkeit, die Nichtzulassung der Revision selbständig durch Beschwerde 
anzufechten (§ 72a ArbGG), wird hingewiesen. 

   

Hinweis: 
Das Bundesarbeitsgericht bittet, sämtliche Schriftsätze in siebenfacher Ausferti
gung einzureichen. 




